
Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 31. März 2026 

 

 

Beschluss-Nr.:  13-3/26 

Zustimmung über die Annahme einer Geldspende für Beschaffung einer Flagge. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     7 + 1 

   Dagegen:    3 

    Stimmenthaltung:   - 

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.:  14-3/26 

Zustimmung über die Annahme einer Geldspende für Beschaffung einer Flagge. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     7 + 1 

   Dagegen:    3 

    Stimmenthaltung:   - 

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.:  15-3/26 

Zustimmung über die Annahme einer Geldspende für Beschaffung einer Flagge. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     7 + 1 

   Dagegen:    3 

    Stimmenthaltung:   - 

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.:  16-3/26 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal beschließt, dass sich die Große Kreisstadt Meißen 

gemeinsam mit der Gemeinde Käbschütztal um Fördermittel aus dem Programm FR-Regio für 

Vernetzung und gemeinsame IT-Administration der beiden Gemeindeverwaltungen bewirbt.  

2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die dafür notwendige Vereinbarung über die gemeinsame 

Durchführung der Maßnahme mit der Großen Kreisstadt Meißen abzuschließen.  

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:   10 + 1 

   Dagegen:    - 

    Stimmenthaltung:   - 

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.:  17-3/26 

1. Der Gemeinderat erteilt den Auftrag für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung für die 

Gemeinde Käbschütztal, an die SachsenEnergie AG, Friedrich-List-Platz 2 in 01064 Dresden 

für die Angebotssumme von 47.457,20 € brutto. 

2. Beiden Vertragspartnern ist bewusst, dass zum Zeitpunkt der Auftragserteilung die Regierung 

an einem Gesetzesentwurf zur Vereinfachung der Durchführung der kommunalen 

Wärmeplanung arbeitet. Für den Fall, dass sich die gesetzlichen Bedingungen insoweit zu 

Gunsten der Gemeinde ändern, vereinbaren die Vertragspartner eine angemessene 

Vertragsanpassung. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     8 + 1 

   Dagegen:    1 



    Stimmenthaltung:   1 

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.:  18-3/26 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal beschließt für Teilflächen des Flurstücks Nr. 4/3 

der Gemarkung Stroischen den Bebauungsplan „Neubau Feuerwehrgerätehaus und 

Bauhofgebäude Stroischen“ aufzustellen.  

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

3. Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, ein geeignetes Planungsbüro mit den Arbeiten zur 

Aufstellung des o.g. Bebauungsplans zu beauftragen. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     9 + 1 

Dagegen:    1 

Stimmenthaltung:   - 

Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.:  19-3/26 

Zustimmung zum Erwerb einer Teilfläche von ca. 10.000 m² eines Flurstückes der Gemarkung 

Stroischen. Die Nebenkosten für den Erwerb wie Notarkosten, Grundbucheintragung, Vermessung, 

Grunderwerbssteuer trägt die Gemeinde. Der Kaufvertrag wird erst nach Vorlage aller 

Genehmigungen zum Bau, Erschließung und Finanzierung des Vorhabens abgeschlossen. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:   10 + 1 

Dagegen:    - 

Stimmenthaltung:   - 

Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.:  20-3/26 

Zustimmung zur Zuschlagserteilung für die Planungsleistungen zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans „Neubau FFw- und Bauhofgebäude Stroischen“ mit den Teilleistungen: 

- Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungsplan 

- Grünordnungsplan 

- Umweltprüfung, Umweltbericht 

an das Planungsbüro ARNOLD CONSULT AG aus Meißen in Höhe von 18.333,16 € brutto.  

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     9 + 1 

Dagegen:    - 

Stimmenthaltung:   1 

Befangenheit:    - 
 
Beschluss-Nr.:  21-3/26 

Zustimmung zur Vergabe des Straßennamens für die Anliegerstraße im Wohngebiet Krögis. 

Mit Beratung der Gemeinderäte und dem Bürgermeister hat man sich auf einen Beschluss geeinigt: 

„Zur alten Plantage“ 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     9 + 1 

Dagegen:       1 

Stimmenthaltung:      - 

Befangenheit:       - 

 
 

 

 



Beschluss-Nr.:  22-3/26 

Der Gemeinderat erteilt nicht das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB und stimmt der 

Bauvoranfrage – Neubau Einfamilienhäuser straßenbegleitend, Gemarkung Oberjahna nach § 69 Abs. 

1 SächsBO nicht zu. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:     10 + BM 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     9 + 1 

Dagegen:    - 

Stimmenthaltung:   1 

Befangenheit:    - 

 

 


